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IN DER ERWÄGUNG, daß
die Satzung der Vereinten Na-
tionen die Staaten verpflichtet,
die allgemeine und wirksame
Achtung der Rechte und Frei-
heiten des Menschen zu fördern,

IM HINBLICK DARAUF,
daß der einzelne gegenüber
seinen Mitmenschen und der
Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten hat und gehalten ist,
für die Förderung und Achtung
der in diesem Pakt anerkanntes
Redite einzutreten,

VEREINBAREN folgende
Artikel:

TEIL I

Artikel 1

(1) Alle Völker haben das
Recht auf Selbstbestimmung.

 des(1t
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unter Ausschöpfung aller seiner
Möglichkeiten Maßnahmen zu
treffen, um nach und nach mit
allen geeigneten Mitteln, vor
allem durch gesetzgeberische
Maßnahmen, die volle Ver-
wirklichung der in diesem
Pakt anerkannten Rechte zu
erreichen.

(2) Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich zu gewährleisten,
daß die in diesem Pakt verkün-
deten Rechte ohne Diskrimi-
nierung hinsichtlich der Rasse,
der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen oder
sozialen Herkunft, des Vermö-
gens, der Geburt oder des son-
stigen Status ausgeübt werden.

(3) Entwicklungsländer kön-
nen unter gebührender Berück-
sichtigung der Menschenrechte
und der Erfordernisse ihrer
Volkswirtschaft entscheiden, in-
wieweit sie Personen, die nicht
ihre Staatsangehörigkeit be-
sitzen, die in diesem Pakt an-
erkannten wirtschaftlichen
Rechte gewährleisten wollen.

Artikel 3

Die Vertragsstaaten verpflich-
ten sich, die Gleichberechtigung
von Mann und Frau bei der
Ausübung aller in diesem Pakt
festgelegten wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte
sicherzustellen.

Artikel 4

Die Vertragsstaaten anerken-
nen, daß ein Staat die Aus-
übung der von ihm gemäß die-
sem Pakt gewährleisteten Rech-
te nur solchen Einschränkungen
unterwerfen darf, die gesetzlich
vorgesehen und mit der Natur
dieser Rechte vereinbar sind
und deren ausschließlicher
Zweck es ist, das allgemeine
Wohl in einer demokratischen
Gesellschaft zu fördern.

Artikel 3

(1) Keine Bestimmung dieses
Paktes darf dahin ausgelegt
werden, daß sie für eben Staat,



3754 203. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1978 — Nr. 590

eine Gruppe oder eine Person
das Recht begründet, eine Tätig-
keit auszuüben oder eine Hand-
lung zu begehen, die auf die
Abschaffung der in diesem Pakt
anerkannten Rechte und Frei-
heiten oder auf weitergehende
Beschränkungen dieser Rechte
und Freiheiten, als in dem Pakt
vorgesehen, hinzielt.

(2) Die in einem Land durch
Gesetze, Übereinkommen, Ver-
ordnungen oder durch Gewohn-
heitsrecht anerkannten oder be-
stehenden grundlegenden Men-
schenrechte dürfen nicht unter
dem
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i) angemessenen Lohn
und gleiches Entgelt
für gleichwertige Ar-
beit ohne Unter-
schied; insbesondere
wird gewährleistet,
daß Frauen keine un-
günstigeren Arbeits-
bedingungen als Män-
ner haben und daß
sie für gleiche Arbeit
gleiches Entgelt er-

- 3 7 5 5
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der öffentlichen Ordnung
oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten
anderer erforderlich sind;

b) das Recht der Gewerk-
schaften, nationale Ver-
einigungen oder Verbände
zu gründen, sowie deren
Recht, internationale Ge-
werkschaftsorganisationen
zu bilden oder solchen
beizutreten;

n



203.
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(2) In Anerkennung des
grundlegenden Redits eines
jeden, vor Hunger geschützt zu
sein, werden die Vertragsstaaten
einzeln und im Wege interna-
tionaler Zusammenarbeit die
erforderlichen Maßnahmen, ein-
schließlich besonderer Program-
me, durchführen

a) zur Verbesserung der
Methoden der Erzeugung,
Haltbarmachung und Ver-
teilung von Nahrungs-
mitteln durch volle Nut-
zung der technischen und
wissenschaftlichen Er-
kenntnisse, durch Verbrei-
tung der ernährungswis-
senschaftlichen Grundsätze
sowie durch die Entwick-
lung oder Reform land-
wirtschaftlicher Systeme
mit dem Ziel einer mög-
lichst wirksamen Erschlie-
ßung und Nutzung der
natürlichen Hilfsquellen;

b) zur Sicherung einer dem
Bedarf entsprechenden ge-
rechten Verteilung der
Nahrungsmittelvorräte der
Welt unter Berücksichti-
gung der Probleme der
Nahrungsmittel einfüh-
renden und ausführenden
Länder.

Artikel 12
(1) Die Vertragsstaaten an-

erkennen das Redit eines jeden
auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit.

(2) Die von den Vertrags-
staaten zu unternehmenden
Schritte zur vollen Verwirk-
lichung dieses Redits umfassen
die erforderlichen Maßnahmen

a) zur Senkung der Zahl der
Totgeburten und der Kin-
dersterblichkeit sowie zur
gesunden Entwicklung des
Kindes;

b) zur Verbesserung aller
Aspekte der Umwelt- und
der Arbeitshygiene;

c) zur Vorbeugung, Behand-
lung und Bekämpfung
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keiten zugänglich gemacht
werden muß;

d) eine grundlegende Bil-
dung für Personen, die
eine Grundschule niche
besucht oder nicht beendet
haben, soweit wie mög-
lich zu fördern oder zu
vertiefen ist;

e) die Entwicklung eines
Schulsystems auf allen
Stufen aktiv voranzutrei-
ben, ein angemessenes Sti-
pendiensystem einzurich-
ten und die wirtschaftliche
Lage der Lehrerschaft
fortlaufend zu verbessern
ist.

(3) Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, die Freiheit der
Eltern und gegebenenfalls des
gesetzlichen Vormundes zu ach-
ten, für ihre Kinder andere als
öffentliche Schulen zu wählen,
die den vom Staat gegebenen-
falls festgesetzten oder gebillig-
ten bildungspolitischenn

ed- gegebene92-0.0Tj4.r, verre Tjiös0.000 Tc(e) Tj1.997 1w99.00 Tc( un) Tj0.000 Tc(d) Tj5.553 T5-0.117 T80( sich) thegö  T w  - 0 . 2 1 2  T c  ( d - )  T j  E T v  T w  - 0 . 2 2 1  T c  (  g e c  ( e i n )  T j j  0 . 0 0 0  T c  ( r )  T j  2 . 9 3 8 c  (  - 0 . 0 3 5  T c  (  K i n d e )  T j  0 . 0 0 0  T c  ( r )  T j  2 . 9 6 6  T 8  - 0 . 0 3 5  T 2  (  i h r )  T j  4 .  r )  T j  0 . 0 0 0   0 . 0  T 8  - 0 . 0 5 0  T c  (  a )  T Ü b e e i ) n s t i j  0 . 0 0 0  T c  ( s )  T n



203. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1978 — Nr. 590 3761

zwei Jahren einen ausführlichen
Aktionsplan auszuarbeiten und
anzunehmen, der die schritt-
weise Verwirklichung des
Grundsatzes der unentgeltlichen
allgemeinen Schulpflicht inner-
halb einer angemessenen, in dem
Plan festzulegenden Zahl von
Jahren vorsieht.

Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten an-
erkennen das Recht eines jeden,

a) am kulturellen Leben teil-
zunehmen;

b) an den Errungenschaften
des wissenschaftlichen
Fortschritts und seiner
Anwendung teilzuhaben}

c) den Schutz der geistigen
und



3762 203. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1978 — Nr. 590

Beachtung der in dem Pakt an-
erkannten Rechte erzielt wur-
den.

(2) a) Alle Berichte werden
dem Generalsekretär
der Vereinten Natio-
nen vorgelegt, der sie
abschriftlich dem Wirt-
schafts- und Sozialrat
übermittelt, damit die-
ser sie nach Maßgabe
dieses Paktes prüft;

b) Sind Vertragsstaaten
gleichzeitig Mitglieder
von Sonderorganisatio-
nen, so übermittelt der
Generalsekretär der
Vereinten Nationen
ihre Berichte oder
einschlägige Teile sol-
dier Berichte abschrift-
lich auch den Sonder-
organisationen, soweit
diese Berichte oder
Teile sich auf Ange-
legenheiten beziehen,
die nach den Satzun-
gen dieser Organisa-
tionen in deren Auf-
gabenbereich fallen.

r Sonder Berichtee
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nügt eine genaue Bezugnahme
auf diese Angabe.

Artikel 18

Im Rahmen des ihm durch
die Satzung der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zugewiesenen Aufgaben-
bereichs kann der Wirtschafts-
und Sozialrat mit den Sonder-
organisationen Vereinbarungen
bezüglich ihrer Berichterstattung
über die Fortschritte treffen, die
bei der Beachtung der in ihren
Tätigkeitsbereich fallenden
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Artikel 21

Der Wirtschafts- und Sozial-
rat kann der Generalversamm-
lung von Zeit zu Zeit Berichte
mit Empfehlungen allgemeiner
Art und einer Zusammenfas-
sung der Angaben vorlegen, die
er von den Vertragsstaaten und
den Sonderorganisationen über
Maßnahmen und
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organisationen beschränkt, in
denen die jeweiligen Aufgaben
der verschiedenen Organe der
Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen hinsicht-
lich der in dies.000 Tc(r) Tj2.3n
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beigetreten sind, von der Hin-
terlegung jeder Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde.

Artikel 27

(1) Dieser Pakt tritt drei
Monate nach Hinterlegung der
fünfunddreißigsten Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach
Hinterlegung der fünfunddrei-
ßigsten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde diesen Pakt rati-
fiziert oder ihm beitritt, tritt
er drei Monate nach Hinter-
legung seiner eigenen Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.

Artikel 28

Die Bestimmungen dieses
Paktes gelten ohne Einschrän-
kung oder Ausnahme für alle
Teile eines Bundesstaates.

Artikel 29

(1) Jeder Vertragsstaat kann
eine Änderung des Paktes vor-
schlagen und ihren Wortlaut
beim Generalsekretär der Ver-
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der
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Staaten beglaubigte Abschriften
dieses Paktes.

ZU URKUND DESSEN
haben die
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gaskar zwar die in dem genannten Absatz fest-
gelegten Grundsätze voll und ganz akzeptiert
und sich verpflichtet, die erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um sie so bald wie möglich in
ihrer Gesamtheit anzuwenden, die mit ihrer Ver-
wirklichung zusammenhängenden Probleme und
vor allem die finanziellen Belastungen jedoch
derart sind, daß die volle Anwendung der be-
treffenden Grundsätze gegenwärtig noch nicht
gewährleistet werden kann.

NORWEGEN


